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Beiblatt zur Par1amentskorrospondenz~ .... ....... ._~ 

Auf eine Anfrage der Abg.P r 0 b s tund Geno,"botreffend Ver­

pachtung des in 8ffent1icher Vervfa1tung befindlichen Unternehmens 

Al a-Ankünd er , teilt Bundesm~nister für Finanzen DruM a rg are t hamit: 

"Die in der Anfrage der Nationalräte Probst und Genossen vom 

11.Hai d.J. gebrauchte Firmenbezeichnung "Ala-Ankü..'lder" ist unzutreffend, 

da eine solche Firma. in Wien llict~·t existiert • .Aus dem Iuhel. t der .Anfra.ge 

ergibt sich jedoch, dass es sich im Gegenstando um die Verpachtung der 

unter öffentlicher Verwaltung stehenden Firma ",Ankünder" Gesellschaft für .... 
.Aussenwerbung In. b.R. an die Internationale Wm:'"begesellschaft m.-bDH. handelt. 

Ari 8.12.1948 ersuchte der öffentliche Varwal·ter Stöhr um die auf­

sichtsbehördliche Genehmiß'Ung zur Verpachtung des ".Ankünder". Das Ansuchen 

wurde im wesentlichen damit beß'!'ündet, dass da.s Unternehmen über keinerlei 

finanzielle Reserven für die erforderlichen notwendigstep Investitionen 

verfüge, so. dass die Aufrechterhaltung des Gesch&tftsbetriebesunmöglich sei. 

Der Qffentliche Verwaiter legte gleichzeitig einen Pacht vertrag vor, denar 

vorbehaltlich der Genehmigung das Bundesmin!steriums für Vermögenssicharung 

und Wirtschaftsplanung mit der Internationalen Werbegosellschaft m.b.H. 

abgeschlossen hatte. In den .Akten selbst sind jedoch keine Ausführungen 

darüber enthalten, ob der vereinbarte stanre Jahrespa.chtsohilling von 

S 18.000.- vom wirtschaftlichen Standpunkt aus angemessen ist. Im Hinblick 

da.rauf ~rde der jetzige öffentliche Verwalter angewiesen, du:t'ch einen 

Sachverständigen überprüfen zu lassen, ob dieser Paohtschil1ing zur Zeit 

der Genehmigung angemessen waro Die Genehmigune des Pachtvertrages ist 

seinerzeit im Einvornehmen mit dem Sekretariat des damaligen Staatssekretärs 

Mantler erfOlgt, dessen Einsichtsvezamerk lautet: "einvorstandent i.A. 

Dr.Johann Rosenberg, 5.I.194911 • Der in diesem Zeitpunkt vorgelegene Pacht­

vertragsantwurf ist namens der Pächterin wie folßt handsch:r1ftlich gefertigt: 

"einverstanden für I. W. G. Fred Unß'a.rt 11 • .Aus den damals und bis heute 

vorliegenden ho.Vorwaltungsa.kten ist ausser dem Namen des Geschäftsführers 

der Pächterfirma. Frod Ungart nichts über die Zus~~ensetzung der Pächter­

firma zu entnehmen; deron Zusammensetzung war übriGens von der Behörde 

nicht zu prüfen. 
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5.Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz. 
", .... ' 

'·--0'" 

Der mit der IntGrnationalen Werbegesellsohaft ~b.R. abgesohlossene 

Pachtvortrag endet nicht ausdrücklich ~it Aufhebung der öffentlichen Verwal­

tung, wie dies jetzt üblicherweise in ttbereinstiamlDg mit der Spruchpraxls 

desVerwaltungsgerichtshofes ausbedungen w~rd. sondern nur unter bestimmten 

Voraussetzungen. und zwar wie folgt: 

a)snit der Rückgabe des Pa.chtgegenstandes an diefriiheren Gesellschafter 

(oder Eigentfune'r ) des verpachteten Unternehmens, 

b) .mitder 'Obertragung der Gesellschaftsanteile des verpachteten Unternehmens 

an Dritte • • 
c) mit der Liquidierung d.es verpachteten Unternehmens, 

d) m1.t dem Verkauf des im § 2 gepachteten Inventars über amtliohen Auft~ag 

und gleichzeitigesn Erlöschen dei' gepaohteten behardlicben Berecbtiguhgen, 

e) mit der Unmöglichkeit der Fortsetz\U1g des Paohtvertr~es WOlge späterer 

gesetzlicher Vertügu~ bzw~ tntolge der endgU1t1gen iegelung hinsiohtlioh 

.der Frage desdeutsohen Elgentums. 

Ferner 1st im Paohtvertr8.ß verelnb~i;, dass soitens des Verpäohters 

eine Kündigungsmögiichkeit nur dann bestehtt wenn der Päohtar mit mehr als 

zwei Paohtscbillingsr~ten in Rückstand 1st. 

juf Grund dieser In den Pacht vertrag aufgenommenen Bestimmungen besteht 

weder seitens des ho.Bundesministeriums .noch sei'tensdas derzeit bestellten 

öffentlichen Verwalters, der Osterreichisolten Gesellschaft fürtrauhändlge 

Vermö86n8verwal tung G.m.b.X •. , eine reohtliche Handhabe, den Paehtvertrag 

vorzeitig aufzulösen. 

Die erste Eintragung der Internationalen Werbesesellschaft mit be­

schränkter HaftUng im Handelsregister erfolgte am 24.Februar 1949 unter 

B1tB 5928. Aus ihr >geht hervor, dass 'die Interna.tionale Werbegesellschaf't 

JD. b.R.mit dem Sitz in Wicm und einem Stammkapit8J. von S.50.000.- gegrttndet 

wurde~ Gßgenstana des Unternehmensis1; I 

1) Gewerbsmässige Vermittlu.ng von Anzeigen für Dru.okschriften aller Art, B-ac;ml 

und. Daueranschlaß urld Verlcehrswerbung (Wer~ttler). 

2) Gewe]:bsmässiße Besoreungvon Ans?hlägenzum Zwecke der ICundmachung .und 

Reklam~ ffir eigene und fremde Rechnung' (PlakatleruJ1glJ\U11iernehmen). 

3) Gewärbsmässige Besorgung von Reklame aller Art, einsohliessl1ch der 

ICinorekla.me. 

4} Die Verlagstätigkeit einschliesslich des Verlages von Adressbil.chern und 

Telefonbüchern. 
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6.Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondönz~ 7.Juli 1951. 
+-r ... ' ..,;,-

Als Goschäftsführer ist eingetragen: Fred Unße.I't t 'V/ien" 

Zufolge Eintragung vom l8.November 1949 wurde das Stamn~pital um S 50.000.-

auf S 100.000.- erhöht. 

Sonstigo Eintragungen sind im Bandelsreaister nicht enthalten. 

Weder aus den hiorortigen Vervialtungsakten noch aus den Eintragungen im 

Handolsreß~stor dos Handelsgerichtes Wien kann festßGstellt werden, ob 

und inwieweit politisohe Parteien an der Internationalen Werbagesellschaft 

1;1. b. H. bete.ilgt sind. 11 

-0 ....... --. -Ci .,.-.--
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